
Der Arbeitsvertrag 
 
Übliche Inhalte eines schriftlichen Arbeitsvertrags  
 

-  Beginn der Arbeit 
-  Art u. Ort der Arbeitsleistung 
-  Höhe der Vergütung, Spesen, 
-  Prämien 
-  Dauer des Urlaubs 
-  Kündigungsfristen 
-  Haftung  
-  Vertretungsbefugnisse (Erlaubnis, im Namen   
   der Firma Kaufverträge abzuschließen)  
-  Über- und Unterstellungsverhältnis (wer wem 
Anweisungen  

erteilen darf) 
-  Verschwiegenheitspflichten 
-  Einschränkung von Nebenbeschäftigung  

 
 Das Arbeitsrecht ein Schutzrecht für die Arbeitnehmer, 

das die wirtschaftlich Schwächeren - schützen soll. 
 
 Ein Arbeitsvertrag kommt mündlich, schriftlich oder 

durch schlüssiges (konkludentes) Verhalten zustande. 
 
 Das Arbeitsverhältnis wird heute in den meisten Fällen 

mit einem schriftlichen Vertrag geregelt. 
 


